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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 896/2020 
      
 

Stuttgart, 26.10.2020 

Investitionszuschuss für das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten 
durch das Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart, Werastraße 118, 70190 
Stuttgart – Einbau neuer Aufzug, Gebrüder-Schmid-Weg 9, 70199 Stutt-
gart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

16.11.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Das Kath. Stadtdekanat Stuttgart vertreten durch das Kath. Verwaltungszentrum, We-

rastraße 118, 70190 Stuttgart erhält für den Einbau eines neuen Aufzugs in der Kin-
dertageseinrichtung „Wilde Wanne“, Gebrüder-Schmid-Weg 9, 70199 Stuttgart einen 
Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städtische 
Zuschuss beträgt max. 67.500,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 
 

4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 67.500,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 
510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier 
Träger, Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Bei der Überprüfung der Aufzugsanlage durch ein unabhängiges Ingenieurbüro wurde 
festgestellt, dass es sich um eine Anlage mit sehr vielen, gravierenden, kritischen si-
cherheits- und verschleißtechnischen Defiziten handelt, die einen Austausch erforder-
lich machen.  
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Bei der Erneuerung der Aufzuganlage werden auch die baurechtlichen Forderungen 
der Brandverhütungsschau, wie z.B. der Einbau einer lokalen Brandmeldeanlage um-
gesetzt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 90.000,00 Euro. Der Investitions-
zuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten beträgt 67.500,00 Euro. 
 
Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 2020/2021 angemeldet, zusätzliche Mittel 
wurden jedoch nicht bereitgestellt, deshalb erfolgt die Finanzierung aus dem laufenden 
Budget Förderung freier Träger. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der Maß-
nahme 

90.000,00 Euro Laufende Aufwendun-
gen 

Euro 

Objektbezogene Ein-
nahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  max. 67.500,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 896/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


